
809 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

,Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (622 der Bei
lagen): Bundesgesetz zur Bekämpfung der 

, Tuberkulose (Tuberkulosegesetz) 

Die bestehenaen gesetzlichen Vorschriften rei
chen nicht aus, um eine Bekämpfung der Volks
seu<;he Tuberkulose von Grund auf zu ermög
lichen. Unter Berücksichtigung des neuesten Stan
des der wissenschaftlichen Erkenntnisse una der 
in den letzten Jahrzehnten gesammelten, reichen 
pra)nischen Erfahrungen wurde, daher ein moder
nes Tuberkulosegesetz ausgearbeitet. 

Gegenüber der, geltenden Rechtslag~ enthält 
der Entwurf eine grundsätzliche Behandlungs
pflicht 'bei Tuberkuloseerkrankungen. Gegen un
einskhtige Kranke kann mit einer zwangsweisen 
Anhaltung vorgegangen werden. Neben obliga
torischen Reihenuntersuchungen ist für gewisse 
fälle auch ein Berufsverbot vorgesehen. Die 
Tuberkulosehilfe wird ,bewußt vom Fürsorge
gedanken gelöst und die Behandlungskosten wer
den VOll der öffentlichen Hand 'übernommen. In 
bestimmt~n Fällen wird eine Wirtsdtaftshilfe ge
währt, die dem Kranken und seiner Familie ein 
ausreichendes Einkommen garantiert. Bei er
höhter Ansteckungsgefahr ist eine Desinfektion 
v9rges~hen. ' 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
Regierungsvorlage in seinen Sitzungen am 15. Fe
ber 'und 8. März 1968 einer Vorberatung unter
zogen. An den Debatten beteiligten sich die Ab
geordneten Voll man n, Alte nb u r ger, 

Herb Winkler 
" Berichterstatter 

lng. H ä u $ er, , M el t e r, Herta W in k I e r, 
K a b e s c h, K u I h a n e k, S t 0 h s, P f e f f e r, 
Kern, Suppan und Dr. Hauser ~owie 
die Frau Bundesminister für soziale Verwajtung 
Grete Reh 0 r, Bei der Abstimmung 
wurde der Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
zahlreicher gemeinsamer' Abänderungsanträge 
der Abgeordneten Alt e n bur ger, Gertrud,e 
W 0 n d r a c k, M e I t e r und Genossen, teils 
einstimmig, teils ~ehrstimmig angenommen. 

Im Interesse der Sicherung des angestrebten 
Heilerfolges wird vom Ausschuß unter anderem 
eine 500/oige Erhöhung der im § 41 Abs. ~ der 
Regierungsvorlage ,vorgesehenen Geldbeihilfell 
vorgeschlagen. Zu der im § 47 Abs. 2 vorge~ 
sehenen Ergän,zung erklärte die Frau Buhdes
ministier für soziale Verwaltung, sich vor Erlas
sung der diesbezüglichen Richtlinien mit den in 
Betracht kommenden gesetzlichen Interessenver
tretungen, dem österreichischen Gewerksd,.afts
bund sowie der österreidtischen Gesellschaft für 
Tuberkulose und Lungenerkrankungen in$ Ein
vernehmen zu setzen. Diese Erklärung der ,Frau 
Bundesminister wurde einhellig zur Kenntnis ge
nommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt somit 
der Ausschuß für .soziale Verwaltung den An
trag, der Natiönalrat wolle dema n g e- 'j. 
s chI 0 's sen enG e set zen t w ur f sam t 
A n 1 a ge die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 8. März 1968 

Gertrude Wondrack 
Obmann 
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2 809 der Beilagen 

-j. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX sorgungsanstalten, in denen unheilbare 

zur Bekämpfung der Tuberkulose (Tuber- Kranke in Erfüllung fürsorgerechtlicher 
kulosegesetz) Verpflichtungen untergebracht sind, und in 

Altersheimen der ärztliche Leiter der An~ 
Der Nationalrat hat beschlossen: stalt bzw. der nach-besonderen Vorschriften 

I. HAUPTSTüCK hiezu berufene Vorstand einer Abteilung 
oder eines Ambulat~riums; 

Bekimpfu-rig der Tuberkulose 
c) der Totenbeschauer oder der Prosektor; 

-1. ABSCHNITT d) der Leiter der militärischen Dienststelle, die 
Allgemeine Maßnahmen zur ärztlichen Betreuung von Angehörigen 

B _Oe - . f f b . -. des Bundesheeres (§ 1 des Wehrgeseties, , _, g rl_. ,_s e s t I,m m u n gen_ 
BGBI. Nr. 181/1955) berufen ist. -

§ 1. (1) Als Tuberkulose im Sinne dieses Bun~ 
<lesgesetzes gelten alle Krankheiten, welche el1t~ (2) Tierärzte, die in, Ausübung ihres Berufes 

d . 'ch h ' d 'begründeten Verdacht auf das Vorliegen von -a~ we er mit SI er eit 0 er mit wissenschaftlich 
begründeter Wahrscheinlichkeit durch das Tuber~ steckender Tuberkulose bei Personen in der Um~ 
kelbakterium (mycoba~terium tuberculosis) beim' gebung von Tierbeständen hegen, haben dies der 
Menschen verursacht werden. - Bezirksverwaltungsbehörde zu melden. 

(2)' Eine ansteckende Tuberkulose im Sinne § 5. (1) Die Meldung ist innerhalb von drei 
dieses Bundesgesetzes liegt dann vor, wenn vom Tagen nach Stellung der Diagnose der Bezirks,.. 
Mimsd1en Tuberkelbakterien ausgeschieden wer~ verwaltungsbehörde zu erstatten, sofern sich die 
den. zur Meldung verpflichtete Person nicht davon 

Be ha n d 1 u n gs p fl ic ht 

§ 2. Personen, die an einer ansteckenden Tuber
kulose l~iden, sind verpflichtet, sich während der 
Dauer dieses Zustandes einer ärztliChen Behand
lun~ zu unterziehen. 

Meldepflicht 

§ ~. M,eldepflichtig im S~nQe dieses Bündesge::: 
setzei; sind: ' " 

il) jede Erkia~~ung an T~berkulos~, 'die der 
~rztlichen Behandlung oder, überwachung 

_ bedarf; 
b) jeder Todesfall, wenn anläßlich der Toten~ 

beschau oder Leichenöffnung festgestellt 
wurde, daß im 'Zeitpunkt des Todes eine 
Erkrankung nach lit. a bestanden hat. 

§ 4. (1) Zur Erstattung der Meldung sind ver-
pflichtet: : - '." " 

:i) jeder mit dem Erkrankungs~ oder Todes
fall befaßte Arzt sowie die ärztlichen 
Leiter von Instituten, an denen solme 
Krzte beschäftigt sind; 

b) in Krankenanstalten (§ 2 Abs. 1 Kranken
anstaltengesetz, BGBL Nr. 1/1957), Ver~ 

überzeugt hat, daß der Erkrankungsfall derBc~ 
zirksverwaltungsbehörde bereits gemeldet wor~ 
den ist. 

(2) Ein Todesfall im Sinne des § 3 lit, bist 
von jeder zur Meldung verpflichteten Person zu 
melden; dies auch dann, wenn bereits eine Mel~ 
dung über den vorangegarigenenKrankheitsfall 
erfolgt ist: 

(3) D~rchdie vorstehenden Be~titnmungCQ 
wird eine auf -Grund anderer Rechtsvorschriften 
bestehende Meldepflicht nicht berührt. 

Erhebungen und Untersuchungeil 
über' das Auf tr e t e rid e r Tub er~ 

kulose . . . . 
§ 6. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat 

alle zur Feststellung der Krankheit, der Infek~ 
tionsquelle und des durch den Kranken oder 
Krankheitsverdächtigen gefährdeten Personen~ 
kr\eises erforderlichen Erhebungen und Unter
suchungen einzuleiten. Bei den Erhebungen ist 
mit der durch die Umstände gebotenen Rü.-:k~ 
sichtnahme vorzugehen. 

(2) Den von der Bezirksverwaltungsbehörde 
entsendeten Organen ist der Zutritt zum Kran-
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809 der Beilagen 3 

ken, Krankheitsverdächtigen oder ,zur Leiche und 
die Vornahme der für die Ermittlung über die 
Krankheit, den Krankheitsverdacht oder die 
Bazillenausscheidung erforderlichen Untersuchun-
gen zu gestatten. , 

(3) Um' das Vorliegen einer Tuberkulose bei 
Verstorbenen, festzustellen, kann die Bezirksver
waltungsbehörde 'die Offnung von Leichen u~d 
die ,Untersuchung von Leichenteilen (sanitätsbe
hördliche, Obduktiot;l) anordnen, wenn der, be
gründete Vercfacht einer solchen Erkrankung be-
steht.' , 

(4) Die zur Meldung verpflichteten Personen, 
die Kranken und Krankheitsverdächtigen haben 
auf Befragen über alle mit der Erkrankung im 
Zusammenhang stehenden Umstände Auskünfte 
zu erteilen. 

(5) 1?ersonen, auf die sich die Erhebungen im 
Sinne des Abs. 1 erstrecken, sind' verpflichtet, 
sich den erforderlichen zumutbaren ärztlichen 
Untersuchungen, insbesondere auch Röntgen
untersuchungen; Blutabnahmen und, Sputum
untersuchungen, zu unterziehen und das notwen
dige Untersuchungsmaterial unter allfälliger 
Kontrolle zu liefern. 

Verfügung, steht, ein anderer fachlich geeigneter 
Arzt zu betrauen. Dem Arzt ist zur Durch
führung seiner Aufgaben entsprechend ausgebil
detes Personal zuzuweisen. 

(3) Erweisen sich Maßnahmen gemäß den 
Abs. 1 und 2 infolge der geringen Anzahl der 
Kranken oder Krankheitsverdächtigen als nicht 
erforderlich, sind die Kranken und Krankheits
verdächtigen der nächsten entsprechend ausge
statteten Bezirksverwaltungsbehörde zur Unter'
suc?ung, überwachung und Betreuung zu über
weIsen. 

P f I i e h t end erB e z i r k s ve r wal tun g s
b eh ör de 

§ ,9. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat im 
Rahmen ihrer Aufgaben (§ 8 Abs. 2) insbesondere 
folgende Obliegenheiten zu erfüllen: 

a) die Diagnose sicherzustellen; 
b) dieWohn-, Schlaf- und Arbeitsverhältnisse 

des ,Tuberkulosekranken ermitteln zu 
',lassen; 

c) den Tuherkulosekranken üherdie mit 
:seiner' Krankheit verbundenen Gefahren 
fur sich und seine Umgebung aufzuklären; 

d) dem Tuberkulosekranken genaue An-
übe r w a e h u n g weisungen für ein im Hinblick auf seine 

, § 7. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde ,hat die Krankheit hygienisch einwandfreies Ver-
überwachung der Kranken und Krankheitsv~r- halten' zu geben; 
dächtigen unverzüglich zu verfügen. Die genann- e) den Tuberkulosekranken auf die allfälHge 
ten Personen sind verpfliChtet, sich den von der Notwendigkeit einer Heilbehandlung hin-
Be'zirksverwaltungsbehördj! ,angeordneten K9n- ' zuweisen: 'und ihm eine solche mit seinem 
trolluntersuchungcrt zu unterziehen. Von der " Einverständnis zu vermitteln; 
:Vornahme einer Kon,trolluntersuchlll1g ist abzu- f) Personen, die einer Ansteckungsgefahr aus-
sehen, wenn der Vorgeladene einen ärztlid1en gesetzt sind oder waren, über Schutzmaß-
Befund vorlegt, der zur Erreichung des Zweckc~ nahmen zu belehren. 
derÜbe~wachung ausreichend ist.' ,(2) Eine Heilbehandlung (kurative ärztliche 
, , (,2), Die überwachung ist auch ,nach Absch,luß 1

1 Tätigkeit) darf im Rahmen der Betreuung nicht 
einer Heilbehandlung so lange fortzusetzen, bis stattfinden. " 
anzunehme.n ist, da~ eine Konsolidierung des § 10. Befindet sich der Tuberkulosekranke be
~rozesse.s em~etreten 1st. " '" ,reits wegen Tuberkulose in Behandlung eines 

(3) DIe der Übenyachung unterliegenden Per- Arztes, hat, sich die Bezirksverwaltungsbehörde 
sonen sind verpflichtet, allen ihnen von der Be- mit diesem ins Einvernehmen zu setzen. Im 
zirksv:erwaJtungsbehörde erteilten AnweisUllgcn R~hmen, dieses Einvernehmens ist insbesondere 
fü~ e~?hygienisch einwa'Ildfreies Verhalten Folge a)der Befund und das Ergebnis der durch die 
zu leIsten. Bezirksverwaltungsbehörde durchgeführun 

;, Ein r i ehr u~n gen der B ez i r, k 5 V e r-
,', 'W;tltungsbehörden , 

,:'§"s:: (1) 'Die ~Bezirksveri.-altu~gsbehörde hat I 
Vorsorge zu treffen, daß geeignete, dem allge
meinen Stand der medizinischen Wissenschaft 
entsprechende Einrichtungen Zur Untersuchung 
,der Kranken und Krankheitsverdächtigen sowie 
z~ deren überwachung und Betreuung vorhan-
den sind. ' ' 

(2) Mit den Aufgaben der Untersuchung, über~ 
wachung und Betreüung ist ein Facharzt für Lun~ 
genkrankheitenoder, wenn ein ~olcher nicht zur 

diagnostischen Un tersuchungen (Röntgen
aufnahmen, Tomographien, bakteriolo
gische:,Untersuchungen) dem behandelnden 
Arzt auf dessen Verlangen zur Verfilgung 
zu stellen; 

b) mit dem behandelnden Arzt über geeignete 
Maßnahmen Rücksprache zu pflegen. 

Pflichten des behandelnden Arztes 

, § 11. (1) Der behandelnde Arzt hat der Be
tirksverwaltungsbehörde auf Verlangen die von. 
ibm erhobenen Befunde Zur Verfügung zu 
stellen und jene Kranken zu melden, die sich 

2 
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seiher Behandlung oder überwachung entzogen Anhaltung 
haben. A n tr a g 

(2) Der ärztliche Leiter einer Krankenanstalt § 14. (1) Verstößt ein Tuberkulosekranker 
hat bei der Entlassung oder dem Tod eines auch nach der Belehrung im Sinne des § 13 gegen 
Kranken, der w~gen Tuberkulose im Sinr:e dieses die ihm obliegenden Pflichten und entsteht 
Bundesgesetzes .m Pflege stand, der Bezlrksver- d d eh - G fahr für die Gesundheit anderer 

1 b h " d·' B'ch "b' 1 a ur eme e wa tungs e or e emen en t zu u ermltte n, M· ch h t die BezirksverwaltungsbehÖrd~ 
d d' d' A b "b V I f d I· ens en, so a . 
er le notwen Igen nga en u er er au un I b' B z' ksger'chtdes gewöhrilichen Aufent-

Behandlung en:hält, Ist ~ d~r Tuberku!osekranke I h:l~s, i: lrErma~gelung eines solchen des Auf
verstorben, so Ist, sofern eme Obduktion y~rge- I enthaltes des Kranken die Feststellung der Zuläs
nommen wurde, außerdem noch der ObduktlOus- I sigkeit seiner Anhaltung in einer Sonderheil-
b c d "b ' 1 I e>un zu u ermltte n, I anstalt (§ 21) zu beantragen .. 

Ver sc h wi e gen h ei t s p f I ich.t I (2) . Ist der Tuberkulose. kranke dem Trunke 
" '" ergeben und würde sonst der Zweck der Anhal-

,,§ 12. (1) Jedermann ha: uber dl~ Ihm m ~\l5- ! tung voraussichtlich gefährdet werden"so hat die 
ubung semes Berufes bel Durchfuhrung d,~eses I Bezirksverwaltungsbehörde auch die Feststellung 
Bundesgesetzes bekanntge:wordenen l!mstande zu beantragen, daß die öffnung der während der 
d,~r ?etroffen,en Perso~en, msbesondere, Ihre per-I Anhaltung an den Kranken gerichteten Pöst
s~,nh0en, wlrtsch~fthche~ oder sonstigen Ver- sendungen, in Jenen nach 'ihrem Umfang und 
haltmsse, Verschwiegenheit zu bewahren, Gewicht Getränke enthalten sein können, und 

. (2) Die VerschwiegenheitspfliCht besteht nicht, die Beschlagnahme der in diesen befindlichen 
soweit eine Mitteilung nach Art und Inhalt durch alkoholischen Getränke zulässig ist. 
Interessen der öffentlichen Gesundheitspflege 
oder der Rechtspflege gerechtfertigt ist. Die Ver
schwiegenheitspflicht besteht auch dann nicht, 
wenn die durch die Mitteilung berührte Person 
den zur Verschwiegenheit Verpflichteten davon 
entbunden hat. 

(3) Außer im Falle einer behördliChen Anfrage 
kann der zur Verschwiegenheit Verpflichtete die 
Erlassung eines Feststellungsbesch<;ides darüber, 
ob ein öffentliches Interesse an.der Offenbarung 
des Geheimnisses vorliegt, von: der Bezirksver
waltungsbehörde verhl,ngen. 

2, ABSCHNITT 

Gerichtsbeschluß 

§ 15. (1) Das Gericht hat auf Grund des 
Antrages möglichst binnen drei Wochen Im 
außerstreitigen Verfahren zu. entscheiden, ob 
die Anhaltung des Tuberkulosekranken in einer 
Sonderheilanstalt (§ 21) und gegebenenfalls auch 
die öffnung der im § 14. Abs. 2 . bezeichneten 
Postsendungen und die Beschlagnahme der darin 
befindlichen alkoholischen Getränke zulässig ist. 
Die Zulässigkelt der Anhaltung sowie der 
öffnung und Beschlagnahme der Postsendungen 
ist auszusprechen, wenn die im § 14 angeführten 
Voraussetzungen zutreffen. 

(2) Die' Anhaltung eines Erkranben und geMaßnahmen gegen uneinsichtige Tuberkulo~e-
kranke gebenenfalisdieöffnurig und Beschlagnahme der 

Posisendungen darf für die Dauer von mindestens 
Bel ehr u n g sech~, höchstens jedoch von zwölf Monaten für 

§ 13.(1) Ergeben die Erhebungen der Bezirks- ' zulässig erklärt werden, 
verwaltungsbehörde, daß ein an ansteckender (3) Der Richter hat den Anzuhaltenden per
Tuberkulose Erkrankter das ihm aufgetragene sönlich ~nzuhören, sofern diesem ein persönliches 
Verhalten (§7 Abs, 3) nicht befolgt oder der Be- . Erscheinen zugemutet werden kann. Vor einem 
handlungspflicht gemäß § 2 nicht nachkommt, ist Beschluß auf Ablehnung des Antrages ist auch 
er vorzuladen. Er ist erneut anzuweisen, sich in der Arzt der Bezirksverwaltungsbehärde (§8 
gesundheitlicher Hinsicht einwandfrei zu verhal- Abs. 2) zu hören. ~ . 
ten.Außerdem isterdarüber zu belehren, daß er (4) Leistet der Anzuhaltende der Vorladung 
in einer Sonderheilanstalt (§ 21) angeh~lten wer- nicht Folge, so kann er vorgeführt werden. . 
den wird, wenn er seine Pflichten weiterhin nicht (5) Der Gerichtsbeschluß verliert drei Jahre 
erfijllen söllte. über die Belehrung ist eine Nie- nach Eintritt·· seiner Rechtskraft. seine Wirk
ders'chrift aufzunehmen und eine Durchschrift samkeit. 
dem Tuberkulosekranken nachweislich auszufol-

Einweisung gen: . 
(2) Befindet sich der Tuberkulosekranke in An- § 16. (1) Auf Grund des Gerichtsbeschlusses 

staltspflege oder ist er aus anderen Gründen ge- hat die Bezirksverwaltungsbehörde den Anzuhal
hindert, der Ladung Folge zu leisten, so ist er tenden in eine Sonderheilanstalt (§ 21) ein-
schriftlich im Sinne des Abs. 1 zu belehren; diese zuweisen. ' 
Belehrung ist ihm zu eigenen Handen (§ 24 Ave. I (2) W .. enn und solange. sich der Anzuhal(ende 
1950) zuzustellen, . ~' . nach Zustellung des Genchtsbeschlusses entspre-
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chend den ihmohliegenden Verpflidltungen ver
hält, darf der Kranke auf Grund des Gerichts
beschlusses nicht_in eine Sonderheilanstalt (§ 21) 
eingewiesen· werden. 

-(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat das 
Gericht von der Einweisung zu verständigen. 

.. (4) Die Zeit, während der die Bezirksverwal
tungsbehörde von cl.er -Einweisung des Anzuhal
tendenabsieht, ist in die· durch den Gerichts
beschluß für zulässig erklärte. Dauer der Anhal
tung nidlt einzurechnen. 

Vorzeitiges Beenden der 
Anhaltung 

§ 17. (1) Ist auf Grund des Verhaltens des 
Angehaltenen .zu erwarten, daß er der Behand
lungspflicht (§ 2) .nadtkommen bzw. das ihm 
auferlegte Verhalten (§ 7 Abs. 3) befolgen wird, 
hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Anhal
tung vorzeitig zu beenden. 

(2) Von dem Beenden df!r Anhaltung hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde das GeriCht zu ver
ständigen. 

(3) Das G~richt kann auf Antrag des Angehal
tenen besdtließen; daß die Anhaltung· vor der 
Zeit, für ~ie sie für zulässig erklärt worden ist, 
beendet wird, wenn die Voraussetzungen des 
Abs. 1 ge~eben sind. Der Antrag kann frühestens 
drei Monate nach dem Beginn der Anhaltung 
gestellt werden. Im Fall der Ablehnung des 
Antrages kann das Geridtt zugleidt besmließen, 
daß der Angehaltene während der restlimen 
Dauer der für zulässig erklärten Anhaltungszeit 
keinen neuen Antrag auf vorzeitige Beendigung 
der Anhaltung stellen darf. Auf Grund des 
gerimtlimen Beschlusses über die vorzeitige 
Beendigung der Ariha:ltung ist der Angehaltene 
sofort zu entlassen. 

Aussetzen der Anhaltung 

Durchfü-h·rung der Anhaltung 

§ 19. (1) Zur Simerung des· Zweckes der 
Anhaltung und zur Förderung der Heilung sirid 
die Angehaltenen in der Sonderheilanstalt (§ 21) 
Besmränkungen iri der Freiheit der Bewegung 
und des Verkehrs mit der, Außenwelt· unter
worfen. Sie unterliegen . besonderen Rege
lungen hinsichtlidt der Ausgangserlaubnis, der 
Besuchserlaubnisund der Bettruhe. Zu Behand
lungszwecken können sie mit ihrer Zustimmung 
zu Arbeiten in der Anstalt herangezogen werden. 
Der Besitz und der Genuß von alkoholischen 
Getränken ist ihnen ohne Erlaubnis des· ärztli~ 
men Leiters der- Anstalt untersagt. 

(2) Wenn ein Angehaltener unerlaubt alkoho
lische Getränke in die Anstalt verbringt oder zu 
verbringen sucht, so hat die Beiirksverwaltungs
behörde beim Bezirksgericht des Aufenthaltes des 
Angehaltenen die Feststellung zu beantragen, 
daß die öffnung der während der Anha:ltung 
vom Kranken mitgebrachten oder an ihn ge
sandten Pakete, in denen nadtihrem Umfang und 
Gewicht Getränke enthalten sein können, und die 
Besmlagnahme der in diesen befindlimen alko
holismen Getränke ztllässigist. 

. (3) Das Gericht hat die. Zulässigkeitder 
öffnung der Pakete und der Besdtlagnahme der 
alkoQolisGhen Getränke auszusprechen, wenn die 
im Abs. 2 angeführten Voraussetz\lngen zutref-
fen. . 

(4) Die auf Grund eines Besmlusses des 
Gerichtes . gemäß Abs. 3 oder § 15 Abs. 2 
beschlagnahmten Getränke sind dem Absender 
zurückzustellen. 

Re eh t s mi t tel 

§ 20. (1) Gegen die Beschlüsse, mit denen die 
Anhaltung oder die. öffnung der Pakete und die 
Besdtlagnahme . der alkoholischen Getränke für 
zulässig erklärt (§ 15 und § 19 Abs. 3) oder ein 
Antrag auf vorzeitige Beendigung der Anhaltung 
abgelehnt (§ 17 Abs .. 3) werden, steht dem Kran~ 

§ 18. (1) Erklärt der Angehaltene, sich frei- ken und, falIse( nidtt eigenberedttigt ist, auch 
willig in·· einer Krankenanstalt behandeln -zu 
lassen, und ist auf Grund seines Verhaltens zu seinem gesetzIldten Vertreter; uncl gegen die Be-

. d ß .. d· V· . h b· f h ·d sdtlüsse, mit denen die Anhaltun-g oder die Off-erwarten, a er leses or a en aus ü ren un· 
sidt der -Anstaltsordnungder Krankenanstalt nung der Pakete_ und die Beschlagnahme der aF 
entsprechend verhalten wird, so hat die Bezirks- kohblischenGettänke für nicht zulässig erklärt 
verwaltungsbehörde die Anhaltung für die vor- (§ 15 und § 19 Abs. 3) oder dievorieitige Be
aussichtliche Dauer eines solchen freiwilligen Auf- en-digung der Anhaltung ausgesprochen (§ 17 
enthaltes in einer Krankenanstalt auszusetzen. Abs. 3) werden, der Bezirksverviraltungsbehörde 

binnen einer Notfrist von 14 Tagen das Recht 
(2) Der ä.:ztlime LeIter der Krankenanstalt des Rekurses zu. 

(Abs. 1) hat die Bezirksverwaltungsbehörde (2) Rekurse gegen die Besdtlüsse, mit denen 
unverzüglich zu verständigen, wenn der Angehal- die Anhaltung oder die öffnung der Pakete und 
tene sidt in der Krankenanstalt eingefunden hat, die Beschlagnahme der alkoholisdten Getränke für 
wenn er entlassen wird oder die Krankenanstalt zulässig erklärt (§ 15 und § 19 Abs. 3) oder die 
verläßt. vorzeitige -Beendigung der Anhaltung ausge-

(3) Die Zeit, während der die Bezirksverwal- sprochen (§ 17 Abs.3) werden, haben keine auf
tungsbehärdedie Anhaltung aussetzt, ist in die schiebende Wirkung. 
durch den Geridltsbeschluß für zulässig erklärte 1 (3) Das RemtsmitteI der Vorstellung ist aus-
Dauer der Anhaltung nimt einzurechnen. . . I gesmlossen. -
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(4) Gegen einen bestätigenden -Beschluß des des zu 1.lntersuchenden Personenkreises mitzU
Rechtsmittelgerichtes ist ein weiteres Rechts- wirken. 
mitte1.unzulässig. _ (4) Hinsichtlich der Angehörigen des 'Bundes-

'. . I heeres (§ 1 des Wehrgesetzes) werden die Reih~h-
S on d e ~ h e ~ I an ~ tal t zu t A nha 1 tun g untersuchungen auf Anordnung des Bundes-

une 1 n sie h t I ger Tub e r ku los e- ministeriums für Landesverteidigung von' den 
kr a n k e r militärischen -Dienststellen durchgeführt. Falls 

§ 21. (1) Das Bundesministerium für soziale die im Bundesheer für die Durchführung 
Verwaltung hat nach Anhören des Trägers der der Reihenuntersuchungen zur Verfügung 
Krankenanstalt durch Verordnung festzustellen, stehenden Einriclitungerinicht ausreichen, 
welche Krankenanstalten als Sonderheilanstalten werden diese Reihenuntersuchungen im Ein
für die Anhaltung . uneins ich tiger Tuberkulose- vernehmen mit den Bezirksverwaitungsbehör
kranker geeignet sind. den unter Heranziehung der diesen Behörden zur 

(2) Für die Anhaltung geeignet sind nur solche Verfügung stehe!)-den' Einrichtungen durchge-. 
Sonderheilanstalten, die führt. , 

a) den modernen medizinischen' Erforder-· (5) Die Reihenuntetsuchunghat bei Persone.n 
nlssen . zur Behandlung der Tuberkulose nach vollendetem 14. Lebensjahr jedenfalls in der 
entsprechen und, Anfertigung einer Röntgenschirmbildaufnahme 

b) unter der ärztlichen Leitung eines Fach- der Lunge zu bestehen. 
arztes für Lungenkrankheiten stehen und 
in denen ein Fachatzt für Nerven-und § 24. Die in der nach§23 erlasscnenVerord-
Geisteskrankheiten zumindest als Konsiliar- nung bezeichneten Personen sind, verpflichtet, 
arzt zur Verfügung steht. sich der angeordneten Untersuchung zu unter-

ziehen. 

3. ABSCHNITT § 25. Die Verpflichtung, sichein~r nach§ 23 
Sonderbestirp.mungeri für Angehörige des Bun- angeordneten Untersuchung' zu unterziehen,en,t-

, desheeres fällt, wenn der zu dem allgemei~en Termin Vqr-
- geladene einen Röntgenbefund seiner Lunge ypr-

§ 22. Die Durchführung der nach den Bestim- weist, der nicht älter als zwei Monate ist, 
mungen dieses Hauptstiickes durch die Bezirks- oder wenn für Kinder bis zu 14. Jahren' das 
verwaltungs behörde zu treffenden Maßnahmen 1 d' . .. .. .. . negative Ergebnis einer Tuberku inprobe, • le 
obltegt, sowelt sle Angehonge des Bundesheeres 'cl 1" 1 . M "ck1' d f 
b ff d .. " . . '. .' Dl lt anger a s zwel onate zuru legen. ar, 

etre -en, en mlhtanschen Dienststellen, dle zur d '" l'ch Z . "b' . d ch e 
a"rztIl'chen B d' P b f 0 er em a.rzt l' es ,eugms u er eme . ur g-etreuung leser ersonen eru "n 1 ch f . 
sind. . - I führte Tuberku oses utzimp ungvorgewleS.en 

., I wird. 
11. HAUPTSTOCK ! ..' -, I Kontrolle der Angehöngenbesttmmter Beru. fe 

Vor b e u gun g g e gen Tub e r k u los e . _. -. . 
. . § 26. (1) Personen, die Im Falle Ihrer Erkr.tll'-

. .. Reihenuntersuchungen . I kung an ansteckender Tuberkulose bei der Aus~ 
§ 23. (1) Zur Erfassung unbekannter Tuber:- übung ihres Berufes oder bei der Berufs,ausbil

kulosefälle hat der Landeshauptmann für. be- dung eine: erhöhte Gefahr für ihre Umgebung 
stimmte Personengruppen gezielte Reihenutiter~ parstelIen, ,haben' sich einer KontrC?l1e ihres Ge
suchungendurdt Verordnung fe~tzusetzen. " sundheitszustalldes mit Röntgenuntersucl1ung 

(2) Durch die Verordnung nach Abs. 1 ist .zu i d;trch die Bezi:ks,,:en,:altu~gsbehörde.zu unter! 
bestimmen: . .". zlehep.,. soferns~~ nIcht ~erel~s auf- Grull;d anQ!!rer 

a) der Zeitpunkt und der Ort' der Reihen~ gesetzhche,rBestlmmungen elnerderartlgep KOll,-
untersuchung nach Maßgabe des zur Ver- trolle unterzogen wurden.r .. . 

. ftgung stehenden Personals sowie' der oi"~ (2) Das Bundesministeriumfür sozialeVerwal-' 
. ganisatorischen und technischen Einrichtun~ tunghat durch Verordnung diejenigen Berufe 

gen; und Beschäftigungen zu "bezeichnen, bei deren 
b) der jeweils zu untersuchende Personen- Ausübung eine erhöhte Gefahr im Sinne des 

kreis unter Berücksichtigung .der Personen, Abs. 1 gegeben ist. . 
die nicht einer regelmäßigen gesundheit- . §27. (1) Die im § .26 bezeichneten Personen 
lichen Kontrolle unterliegen und bei. denen dürfen ihren Beruf nur, dann antreten· odet in 
nach den Erfahrungen der medizinischen diesem nur . dann erstmalig beschäftigt werden, 
Wissenschaft die erhöhte Gefahr einer un- wenn sie durch ein Zeugnis der BezirksverwiI~ 
bekannten Tuperkuloseerkrankungbesteht. tungsbehörde;' das nicht. älter ,als ein Monat ist, 

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, für die nachweisen, daß durch sie keine Gefahr der Aq
ReihenuntersucllUng die erforderlichen Räume steGkung ihrer Umgebung mit Tuberkulose pe
zur Verfügung zu stellen und bei der Erfassun& steht. 

809 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 12

www.parlament.gv.at



8Ö9 der Beilagen 7 

. (2)I>iese~Personen h~ben sich nach Berufs
an~ritt zu den von der Bezirksverwaltungsbe
hörde festgesetzten Terminen einet Kontroll
unter~uchung zu unterziehen. Die Kontroll
untersuchung wird .. durch die Vorlage eines 
Röntgenbefundes mit Filmaufnahme, der nicht 
älter als zwei Monate ist, ersetzt. Diese Kontroll
~ntersuchungen sind mindestens in jedem zweiten 
Jahr anzuberaumen. 

(~)Ergibt die Kontrolluntersuchung, daß eine 
Gefahr . der Ansteckung mit Tuberkulose für 
andere Personen. besteht, so ist eine weitere Be
tätigung bzw.eine. weitere Verwendung in dem 
betreffenden Beruf für die D<luer des Bestehens 
4ieser Gefahr unzulässig~ 

Vorbeugende Maßnahmen in SChulen und ähn-
. . lichen Anstalten 

§ 28. (1) Der Leiter einer im Abs. 2 angeführ
ten Schule ist verpflichtet, von ~hrern und 
sonstigen Schulbediensteten sowie von' Schülem, 
die Erscheinungen . aufweisen, welche den Ver
dacht auf das Vorliegen einer tuberkulösen Et,
krankungerwecken, die Vorlage eines ärztlichen 
Zeugnisses über . ihren Gesundheitszustand zu 
verlangen. Falls ein solches Zeugnis in angemesse
ner Frist nicht vorgelegt oder der Verdacht dur~~ 
dieses Zeugnis nicht. beseitigt wird, hat der lei
ter der Schule die betreffende Person der Bezirks
verwaltungsbehörde namhaft zu machen. 

(2) Schulen im Sinne des Abs. 1 sind dieöffent
lichen und privaten Schulen im Sinne des Schul
organisationsgesetzes, BGBL Nr. 242/1962, und 
die öffentlichen und privaten Land- und Forst
wirtschaftlichen Schulen sowie alle sonstigen Pri~ 
v<ltsdmlen und Unterrichtseinrichtungen . 
. . (3) Ergibt die Untersuchung der in Abs. l' ge
nannten Personen, daß für deren Umgebung die 
Gefahr der Ansteckung mit Tul;Jerkulose besteht, 
ist: diesen Personen der Besuch der Schule bzw. 
die DienstleIstung an der Schule: für die Dauer 
des Bestehens dieser Gefahr nicht gestattet. 

(4) Die Bestimmungen der Ahs. 1 und 3 gelten 
sihngefuäß a udi für Kindergärteh, Heime, An
stalten und ähnliche Einrichtungen, in denen 
Minderjährige untergebracht sip.d~ 

.' § 29. . (1) Die akad~ro.iscllen:Sehörden. haben 
Studierende, Angehörige des Lehrkörpers u\1d 
sonstige Bedienstete der Hochschule (Kunstakadc:' 
mie), die Erscheinungen aufweisen, die den Vi!.r
dacht auf das Vorliegen einer tuberkulösen Er
krimkung erwecken, anzuweisen, sich einer ärzt
lidlen Untersuchung zu uri"terzieh~n. . 

(2) Ergibt die Untersuchung, daß für die Um
gebung die Gefahr d,er Ansteckup.g .. mit:. Tuber
~)Jlo~e bes~eht,so ist. den: ip. Abs. 1 genannten 
l?~~sö4en .. der . Besuch . der· Lehrver~nstaltungen 
I;Jzw. die • Dienstleistup.g an der Hochschule 
(Kunstakademie) untersagt. 

Sonderbestimmurigen für Angehörige des Bun-
, ..' . des~eeres . 

§ 30. Die Durchführung der nach denBestim~ 
mungen der §§ 26 bis 28 hinsichtlich. der Ange: 
hörigen des Bundesheeres (§ 1 des Wehrgesetzes) 
zu treffenden Maßnahmen obliegt den militäri
schen: Dienststellen, die zur ärztlichen Betreuung 
dieser Personen berufen sind, im Einvernehmen 
mit den Bezirksverwaltungsbehörden. 

Sonstige Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung 
mit Tuberkulose . 

§ 31. In einem Haushalt, in dem ein an an
steckender Tuberkulos'e Erkrankter lebt, in Lun
genhejlstätten, Krankenanstaltsabteilungen für 
Tuberkulbsekranke sowie bei .Fachärzten für 
Lungenkrankheiten und für Röntgenologie, 
ferner in" den' Einridltungen der Bezirks
verwaltungsbehörden gemäß § 8 dürfen 
nur Personen verwendet' werden, die eme 
posltlve Tuberk~linreaktion . aufweisen. Die 
Verwendung von Jugendlichen bei diesen Stel
len ist nur mit Zustimmung der Bezirksver~ 
waltungsbehörde zulässig. Diese Zustimmung ist 
zu erteilen, wenn solche Schutzvorkehrungen ge
troffen sind, daß eine' Ansteckung des Jugend
lichen aller Voraussicht nach ausgeschlossen wer
den kann. 

§ 32. (1) Personen, die in ihrem Beruf vor
nehmlich mit der Untersuchung, Behandlung und 
Bekämpfung Ider Tuberkulose beschäftigt und bei 
dieser Beschäftigung einer überdurchschnittliChen 
Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, haben sich 
vor Beginn ihrer Tätigkeit einer Röntgenunter
suchung der Lunge mit Film sowie einer Prüfung 
der Tuberkulinallergie zu unterziehen. 

(2) Personen, die keine positive Tuberkulin
reakti'on aufweisen, ist der Antritt qer Beschäfti~ 
gung in diesem Beruf nicht gestattet. 

. (3) Die. Röntgenuntersuchung mit Film ist 
mindestens alljährlich zu 'wiederholen. . 

(4) Die l3estimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten 
sinngemäß auch für Studierende der -Medizin, die 
mit Tuberkulosekranken in;Berührung kommen. 

Desinfektion 

". §33. (1) Gegenstände und Räume,von. denen 
anzunehmen ist, daß sie mit Tuberkelbakterien 
behaftet sind und daß von ihnen eine erhöhte 
Ansteckungsgefah.'r ausgeht, sind durch die Be
zirksverwaltung~behörde oder in deren Auftr:Jg 
durch die Gemeinde einer Desinfektion zu unter
ziehen. 

(2) Hiebfi dürferi ansteckungsverdächtige 
Gegenstände der Desinfektiönnicht entzogen 
werden. -. ' 

§ 34. (1) Für Gegenstände; die· nicll § 33' der 
behördlichen Desinfektion unterzogen wurde:1 
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und hiebei derartig beschädigt worden sind, daß j (4) Wirtschaftshilfe wird nur gewährt, wenn 
sie zu ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch I das. monatliche Einkommen des Tuberkulose
riich~ mehr verwen~et werden k~nnell sowie für I krank.~n od~r der Person, die für desse~ ynter:. 
vermchtete Gegenstande besteht em Anspruch auf I halt uberwlegend aufkommt, das. DreißIgfache 
~ntschädigung (§ 47). . I der täglichen Höchstbeitragsgrundlage in der 
. (2) Die Bestimmungen der §§ 29 bis 31 und 33 Krankenversicherung nach dem ASVG. zuzüglieb 

des Epidemiegesetzes 1950 sind sinngemäß anzu- I 30 v. H. für den Ehegatten und 10 v. H. für 
wenden. jede weitere Person, die von dem Erkrankten 

. ..• oder Unterhaltleistenden überwiegend erhalten 
Vergutung der RelSekosten I' wird, nicht überschreitet . 

.•. § 35. Personen, die Untersuchungen gemäß den , (5) D;tsEinkommen gemäß Abs. 2 und 4 wird 
§§ 6, 7, 23, 26, 27 und 32 unterzogen werden, I nach Maßgabe der jeweiligen Vorschriften de~ 
haben Anspruch auf Vergütung der notwendigen! ASVG. über die Voraussetzungen für den An-
Reisekosten. 1

I 
spruch auf Ausgleichszulagen aus der Pensions~ 

G dh··t . h versicherung bestimmt (§§ 292 und 292 a ASVG.). 
esun el serzle ung 1... .... .. 

§ 36. Das Bundesministerium für soziale Ver- I Unpfandbarkelt und Erstattu~g der Leistung der 
waltung hat dafür Sorge zu tragen, daß die Be- Tuberkulosehdfe 
völkerung regelmäßig über Wesen und Gefahren § 38. (1) Die Leistungen der Tuberkulosehilfe 
ger Tuberkulose sowie das richtige hygienische unterliegen nicht der Pfändung. Dies gilt nicht 
yerhalten durch Druckwerke, Filmvorführungen, für Forderungen, zu deren Begleichung die Lei~ 
Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie sonstige stung der Tuberkulosehilfe widmungsgemäß be-
geeignete Veranstaltungen aufgeklärt wird. stimmt ist. 

III. HAUPTSTücK 
Tu b e r k u los e h i 1 f e 

Umfang 
§ 37. (1) Die Tuberkulosehilfe umfaßt 
a) die übernahme der Kosten für die Be

handlung, sofern hiefür nicht ein Träger 
der Sozialversicherung oder eine Kranken
fürsorgeanstalt oder der Bund aus dem 
Titel der Kriegsopferversorgung, Heeres~ 
versorgung oder Opferfürsorge aufzukom
men hat; 

(2) Leistungen der Tuberkulosehilfe ~ind vom 

I 
Empfänger nur dann zurückzuerstatten, wenn 

I der Empfänger den Bezug durch bewußt un
wahre Angaben oder bewußte Verschweigung 
maßgebender Tatsachen herbeigefiihrt hat. Auf 
die Rückforderung von zu Unrecht bezogenen 
Betragen kann bei Vorliegen berücksichtigungs~ 
würdiger Umstände, insbesondere in Berücksich
tigung der Familien-, Einkommens- und Ver
mögensverhältnisse des Empfängers, verzichtet 
werden. Ebenso ist die Erstattung in Teilbeträ
gen möglich. 

b) Wirtschaftshilfe zur Sicherstellung 
Lebenshaltung für den Erkrankten 
seine Familie. 

der (3) Hat der Bund Leistungen der Tuberkulose
und hilfe· erbracht, auf die der Erkrankte einen An

spruch gegenüber einem Träger der Sozialver
~icherung hatte, so bestimmt sich der Ersat7-
anspruch des Bundes nach Maßgabe der sozial
versicherungsrechtlichen Bestimmungen über die 
Beziehungen der Versicherungsträger zu den 
Fürsorgeträgern. 

(2) Die Kosten für die Behandlung werden nur 
übernommen, wenn der Tuberkulosekranke oder 
die Person, die für dessen Unterhalt überwiegend 
aufkommt, über ein monatliches Einkommen 
verfügt, welches das Dreißigfaehe der täglichen 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche
rung nac;h dem Allgemeinen· Sozialversicherung .. -
gesetz (ASVG;), BGBL Nr. 18911955, nicht über
schreitet. Der Betrag erhöht sich um 30 v. H. 
für den Ehegatten und um 10 v. H. für jede 
weitere Person, die von dem Erkrankten oder 
Unterhaltleistenden überwiegend erhalten wird. 

(3) Im Falle einer überschreitung der Im 
Abs. 2 genannten Einkommensgrenze kann das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen die übernahme der Behandlungskosten 
bewilligen, wenn der Kranke an einer anstecken
den Tuberkulose (§ 1 Abs. 2) leidet und die 
Nichtübernahme der Behandlungskosten sowohl 
eine Existenzgefährdung für den Kranken und 
seine Familie als auch eine besondere seuchen
hygienische ~efahr bedeutet. . 

Kosten der Behandlung 
§ 39. (1) Die Kosten der Behandlung werden 

übernommen· für: . 
a) ärztliche Hilfe, 
b) Versorgung mit den notwendigen Arznei-, 

Verband- und Heilmitteln, mitortho
pädischen Behelfen sowie anderen Hilfsmit
teln der Heilbehandlung, 

c) Pflege und Behandlung in Krankenanstal
ten, Sonderheilanstalten (§ 21), für Tuber
kulosekranke geeigneten Genesungsheimen 
und Kuranstalten in der allgemeinen Ge
bührenkIasse, 

d) Rehabilitationsmaßriahmen. 
(2) Die Kosten der Behandlung anderer als der 

tuberkulösen Erkrankung werden nur so weit 
übernommen, als eine· solche Behandlung zur 
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Besserung oder Heilung' der Tuberkuloseerkran
kung notwendig ist. 

(3) Die übernahme der Kosten von Anstalt,
pflege schließt auch die Transpottkostensowie 
die Gewährung eines angemessenen Taschengefdes 
mit ein. 

(4) Sofern mit der Behandlung Reisekosten 
verbunden sind, sind dies,e im notwendigen Aus
maß zu ersetzen; bei Erkrankten unter 16 Jahren 
auch für eine Begleitperson. 

§ 40. (1) Wird Tuberkulosehilfe auf Grund der 
Bestimmungen des § 37 Abs. 3 gewährt, so kön
nen die Kosten der Behandlung in dem Ausmaß 
übern'ommen werden, daß dem Erkrankten oder 
der Person, die für dessen Unterhalt überwiegend 
aufkommt, nach Bestreitung der Behandlungs
kosten ein monatliches Einkommen in der im 
§37 'Abs. 2 festgesetzten Höhe verbleibt. 

(2) Die Berechnung des Einkommens im Sinne 
des Abs. 1 erfolgt nach den Bestimmungen des 
§ 37 Abs. 5. 

Wirtschaftshilfe 
§ 41. (1) Die Wirtschaftshilfe umfaßt: 
a) regelmäßige Geldbeihilfen, 
b) einmalige Geldbeihilfen und Sachbeihilfen, 
c) übernahme von Sonderausgaben, die in

folge der durch die Erkrankung an Tuber
kulose bewirkten besonderen Lebensum
stände des Erkrankten und seiner Familie 
unbedingt notwendig sind, 

d) übernahme der Kosten für die Schul- und 
Berufsausbildung der Kinder des Erkrank
ten, 'soweit sie mit ihm im gemeinsamen 
Haushalt leben oder von ihm überwiegend 
erhalten werden, , 

e) die übernahme der Kosten einer angemes
senen Bestattung beim Tode des Erkrank
ten, soweit hiefür nicht von dritter Seite 
aufzukommen ist. 

(2) Tuberkulosekranken sind regelmäßige Geld
beihilfen in einem' solchen Ausmaß zu gewähren, 
daß ihnen oder der Person, die für ihren Unter
halt, überwiegend, aufkommt, ohne Anrechnung 
des Ersatzes der Sonderausgaben (Abs. 1; fit. c 
und d) ein Einkommen gesichert ist das 50 v. H. 
über den Richtsätzenfür die, Ge.:vährung von 
Atisgleichszulagen aus der Pensionsvarsicherung 
nach dem ASVG. liegt. 
,(3) Auf dasin'Abs. '2 geminnte Einkommen 

.sind, alle Einkünfte des Erkrankten oder Unter
haltleistenden nach Maßgabe der Bestimmungen 
des, § 3} Abs . .5 anzurechnen." " . 

(4) Tuberkulosekranken,die nicht die öster
reichische Staatsbürgerschaft besitzen, ist Wirt
schaftshilfenur zu gewähren, wenn sie Inländern 
gleichgestellt sind. 

§ 42. (1) Tuberkulosehilfe ist so lange zu ge
währen, 'als bei dem ErkranKten' zumindest ein 
sicheres Aktivitätszeichen der Tuberkulose vor
liegt. 

(2) Tuberkulosehilfe ist über den im Abs. ~ 
genannten Zeitpunkt hinaus nach Maßgabe ae~ 
in der Anlage vorgesehenen Fristen zu gewähren, 
wenn dies zur Vermeidung von Rückfällen oder 
zur Durchführung von Rehabilitationsmaßnah~ 
men erforderlich ist. 

Entziehung der Wirtschaftshilfe 

§ 43. (1) Lehnt der Empfänger einer Wirt
schaftshilfe ein von der Bezirksverwaltungsbe
hörde vorgeschlagenes zumutbares Heilverfahren 
ab, durch welches eine Stabilisierung der Erkran~ 
kung erwartet werden kann, so ist ihm die Wirt~ 
schaftshilfe teilweise oder ganz zu entziehen; , 

(2) Verstößt der Erkrankte wiederholt gegen 
die Anordnungen der Bezirksverwaltungsbe
hörde, hat diese die Auszahlung der Wirtschaft8 .. 
hilfe an einen Familienangehörigen zu verfügen, 
wenn hiedurch der dieser Leistung innewohnende 
Zweck eher erreicht werden kann. Kann audl 

I 
durch diese Maßnahme der Zweck der Wirt
schaftshilfe nicht erreicht werden, ist die Wirt

I schaftshilfe teilweise oder ganz zu entziehen. 

Weiterleistung nach dem Tode des Erkrankten 

§ 44. Die Wirtsruaftshilfe ist nach dem Tod 
des Erkrankten noch durch drei Monate zu ge
währen, wenn dies zur Verhinderung des Auf· 
tretens der Erkrankung bei Familienangehörigen 
oder zur Vermeidung von Härten bei der 
Umstellung der Existenzgrundlage der Familie 
erforderlich ist. 

Verfahren 

§45. (1) Tuberkulosehilfe ist auf Antrag des 
Erkrankten oder eines seiner Familienangehörigen 
oder' von Amts wegen zu gewähren~ Der Antrag 
ist bei der zuständigen Bezirksverwaltungs
behörde einzubringen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die er· 
forderlichen Ermittlungen vorzunehmen. Die 
Träger der Sozialversicherung und die gesetz
lichen Interessenvertretungen sind zur Erteilung 
der zur Durchführung dieses Hauptstückes not
wendigen Auskünfte verpflichtet. 

(3) Der Landeshauptmann hat über die Ge
währung deor Tuberkulosehilfe zu" entscheiden. 
Gegen den Bescheid des L~ndesha~ptmannes ist 
die' Berufung' an das Bundesministerium für 5.0-

ziale Verwah:ungzulässig. ' 0 

(4) Bescheide, mit denen entgegen den Bestim
mungen dieses Hauptstückes Tuberkulosehilfe ge
währt 0 wurde, leideil an einem mit Nichtigkeit 
bedrohten Fehler. 

§ 46. (1) über die Entziehung der Wirtschafts
hilfe hat der Landeshauptmann von Amts wegen 
zu entscheiden. 

(2) Die Bestimmung des §' 64 Abs. 1 A VG. 
1950 findet keine Anwendung. 

'j. 
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10 809, der Beilagen 

IV. HAUPTSTOCK 

B e s t r ei tun g der K 0 s t e n 

§ 47. (1) Vom Bund sind zu tragen: 
a) die Kosten de~ in bundesstaatlichen Unter

suchungsamtalten gemäß den §§ 6, 26 und 
27 vorgenommenen Untersuchungen, 

b) die Kosten der Desinfektion gemäß § 33, 
einschließlich der Entschädigung für die 
dabei beschädigten oder' vernichteten Ge
genstände gemäß § 34, 

,c) di~ Kosten der Tuberkulosehilfe gemäß 
den §§ 37 bis 44, 

d) ,die Kosten der Gesundheitserziehung ge
mäß § 36. 

(2) über Ansprüche, die nach Abs. 1 lit. abis c 
erhoben werden, entscheidet der Limdeshaupt
mann. Im Ermessensfall ist das Ausmaß der Lei
stungen auf Grund von Richtlinien zu bestim
men, die vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bun
desministerium für Finanzen zu erlassen sind. 

(3) Die Gemeinden haben für die Kosten der 
ihnen gemäß § 23 Abs. 3 obliegenden Aufgaben 
einschließlich der Betriebskosten der für die 
Reihenuntersuchung benützten Räume aufzu-
kommen. ' 

V. HAUPTSTüCK 

Strafbestimmungen 

§ 48. Wer durch Handlungen oder Unterlas
sungen 

a) den in den Bestimmungen der §§ 4, 5, 
6, 7, 11, 12,24, 26,27, 28, 29, 31, 32 und 
33 enthaltenen Geboten und Verboten 
odu ' 

b)den auf Grund der in lit. a angeführten 
Bestimmungen erlassenen behördlichen Ge
boten oder Verboten oder 

t), den Geboten oder Verboten, die in den auf 
Grund dieses Bundesgesetzes eriassenen 
Verordnungen enthalten sind, zuwiderhan
delt oder 

d) in Verletzung seiner Fürsorgepflichten nicht 
dafür Sorge trägt, daß ,die seiner Fürsorge 
und Obhut unterstellte Person sich einer 

-auf Grund' dieses Bundesgesetzes oder auf 
Grund 'einer nach diesem Bundesgesetz er
lassenen Verordnung angeordneten Unter-
suchung unterzieht, , 

macht sich, sofern die Tat nicht mit gerichtlidler 
Strafe bedroht ist, einer Verwaltungsübertretung 
schuldig und ist mit Geldstrafe bis zU 20.000 S 
oder mit Arrest bis zu vier Wochen zu bestra
fen. 

§ 49. Wer vorsätzlich durCh unwahre Angaben 
oder durch Verschweigen wesentlicher Umstände 
Leistungen der Tuberkulosehilfe ' in Anspruch 

nimmt ,oder genießt oder zu solchen Mißbräu: 
chen anstiftet oder Hilfe leistet, macht sich" 50-

fern die Tat nicht mit gerichtlicher' Strafe be- , 
droht ist, einer Verwaltungsübertretung schuldig 
und ist mit Geldstrafe bis zu 20.000S oder init 
Arrest bis zu vier Wochen zu bestrafen. 

VI. HAUPTSTüCK 

Schluß- und übergangsbestimmun
gen 

§50. (1) Personen" die nach den bis zum In.,. 
krafttreten dieses' Bundesgesetzes geltenden 
Rechtsvorschriften Tuberkulosehilfe bezogen 
haben, behalten diese bis zu einer Entscheidung 
ilach diese~ Bundesgesetz im bisherigen Ausmaß 
als Leistung nach diesem Bundesgesetz, sofern die 
Voraussetzungen, auf Grund derer sie bisher ge-
währt wurde, weiterbestehen. , ' 

(2) Personen, die bei Inkrafttreten dieses Bun
'des gesetzes das 45. Lebensjahr überschritten uh~ 
in jenem Zeitpunkt bereits seit mehr als drei 
] ahren wirtschaftliche Tuberkulosehilfe bezogen 
haben und denen nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes kein Anspruch auf Wirtschafts
hilfe oder nur)n einem geringeren als dem bis
herigen Ausmaß zusteht, behalten ihren' An
spruch auf Leistungen in der bisherigen Höhe, 
solange die übrigen Voraussetzungen, auf Grund 
derer sie bisher gewährt wurden~ weiterbeste-
hen. ' ' 

§ 51.(1) Alle Eingaben, deren Beilagen, Ver
handlungsschriften, Niederschriften, Zeugnisse 
und Ausfertigungen in Angelegenheiten dieses 
Bundesgesetzes sind von den Stempel- und 
Rechtsgebühren sowie von den Verwaltungsab
gaben des Bundes befreit. 

(2) Das ger1chtlich~ Verfahren' über die Zu
lässigkeit der Anhaltung sowie der öffriung und 
Beschlagnahme der Postsenaungen' gemäß §§ 15 
bis 20 ,ist vönden Gerichtsgebühren und ,den 
Gerichtskosten befreit. 

§ 52. Für Beteiligte, die sich in einer der' im 
§ 4 Abs. 1 lit. b genan~ten Anstalten befinden, 
ist für Maßnahmen und Verfügungen gemäß dem 
J. Hauptstück die Bezirksverwaltungsbehörde 
örtlich zuständig" in ,deren Verwaltungsbereich 
die Anstalt liegt. ' , " . ,-

§ ,,53~ . (1) "Die Bezirksverwaltungsbehörden 
können sich zUr Besorgung der ihnerigemäß § 8 
obliegend.en Aufgaben bestehender Einrichtungen 
anderer Rechtsträger weiterhin bedienen, sofern 
di.es im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes bereits geschieht" 

(2) Wurden die iII1 § 8 Abs. 2 genannten 'Auf
gaben im Zeitpunkt des Inkrafttretensdieses 
Bundesgesetzes durch einen Arzt besorgt, der 
kein Facharzt für Lungenkrankheiten ist, können 
sich die Bezirksverwaltungsbehörden weiterhin 
dieses Arztes bedienen. 
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§54. Dieses Bupdesgesetz .tritt mit 1. Juli 
1968 in Kraft. Die Durchführungsverordnungen 
können bereits von dem seip.er Kundmachung 
nachfolgenden Tag an, erlassen werden; sie treten 
frühestens zugleich mit dieseniBundesgesetz in 
Kraft. " , 

§ 55. (1) Mit dem Geltungsbeginn dieses Bun
desgesetzes treten: außer Wirksamkeit: ' 

1. die Bestimmungen der Verordnung vom 
8. September 1942, Deutsches RGBl. I S. 549, 'und 
die zu dieser ergangenen Runderlässe des Reichs-
ministers des lnnern,' ' 

2. § 1 ades Epidemiegesetzes 1950, BGBl. 
Nr. 186. 

(2) Mit dem lnkrafttreten der entsprechenden, 
auf Grund des zweiten Hauptstückes dieses Bun
desgesetzes erlassenen Verordnungen, treten, die 
Bestimmungen des Runderlasses des Reichsmini
sters des Inneren vom 30. Ap~iI1942, Z1. IV g 
330/42-5508, MBliV. S. 951 (Schulseuchen-Erlaß), 
soweit sie sich auf die Tuberkulose beziehen, 
außer Wirksamkeit. 

§ 56. Mit der Vollziehung , 

a) des § 4 Ahs. 2 sowie des § 28, soweit es 
sich um Iand- und forstwirtschaftliche 
Schulen handelt, ist das Bundesministerium 
für soziale Verwaltu'ng im Einveni.ehmen 
mit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, " 

b) der §§ 14 bis 20 und 38 Abs. 1 ist das Bun
desministerium für Justiz im Einvernehmen 

11 

mit dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung, 

c) des § 47 ist das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen, 

"d) der §§, 28 und 29, soweit es sich 'nicht um 
land~ und forstwirtschaftliche Schulen han~ 
delt, ist das Bundesministeriun1 für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministe~ium für Ul1terricht, 

e) des § 4 Äbs. 1 lit. d und des ersten Satzes 
des § 23 Abs. 4' ist das Bundesniinisterium 
für Landesverteidigung, der §§ 22 und 30 

'sowie des zweiten Satzes des§ 23 Ahs. 4 
das Bundesministerium für Landesverteidi
gung ,im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für soziale Verwaltung, 

f) der §§ 26 und 27, soweit sie' sich auf d~n 
Antritt und die Ausübung von 'Gewerben 
beziehen, ist das' Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen: mit 
dem Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie, 

g) des § 51 Abs. 1 ist das 'Bundesministerium 
für Finanzen, hinsichtlich der Verwaltungs
abgaben des Bundes die Bundesregierung, 

h) des § 51 Abs. 2 ist das Bundesministerium 
für Justiz, 

i) aller übrigen Bestimmungen ist das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung 

betraut. 
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12 809 der Beilagen 

ZEITPUN 
für die Dauer der Gewährung der Tuberkulose
hilfe, gerechnet vom Zeitpunkt der Stabilisierung 
der Erkrankung, je nach dem Ausgangsbefund 
!lnd der Art der durchgeführten ~handlung 

i. G.e ne r a li 5 i e r t e Tub e r k u 1'0 s e 

Miliartuberkulose, Meningitis 
tuberculosa, je nach der 
scltwere der Erkrankung .... 12-24 Monate 

liLungentuberkuloße 

1. Ein- oder -beidseitige Lun
gentuberkulose ohne positi
ven Bakteriennachweis oder 
röntgenologisch sichtbaren 
Zerfall: 

a) Mäßig ausgedehnt .. 
b) Ausgedehnt ....... . 

2. Ein- oder beidseitige Lun
. gentuberkulose mit positi-

vem Bakteriennachweis oder 
röntgenologisch sichtbarem 
Zerfall: 

a) Mäßig ausgedehnt .. 
b) Ausgedehnt ....... . 

6 Monate 
12 Monate 

12 Monate 
24 Monate 

Wenn in den unter 1 und 2 
genannten Fällen eine Behand
lung mit extra- oder intra
pleuralem Pneumothorax 
oder mit Pneumoperitorieum 
durchgeführt wird, können 
die entsprechenden Fristen 
auf die Dauer der Behand~ 
lung, längstens jedoch auf das 
Doppelte der angeführten 
Zeit verlängert werden. 
3. Zustand nach Thorakoplastik 

a) Ohne gröbere Herde· 

-Anlage 

in der Restlunge ... 12 Monate 
b) Mit gröberen Herden 

in <ler Restluilge .. , 24 Monate 
4. Zuständ nach Lungenresektion . 

a) Ohne gröbere Herde 
in der Restlunge ... 12 Monate 

b) Mit gröberen Herden 
. d R I 24 Monate 10 er . est unge .... 

III.. Ex tr ap ul mon ale Tu. be r k u los e 

Je nach der Schwere des Aus-
gangsbefundes über die. fach~ 
ärztlich festgestellte Stabili-
sierung hina1;1S ........... , 3-24 Monate 
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